
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/2/27 89/03/0200
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1991

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

92 Luftverkehr

Norm

AVG §56;

LuftfahrtG 1958 §133 Abs2;

VwGG §42 Abs3;

VwRallg;

Rechtssatz

Mangels gesetzlicher Ermächtigung kommt eine rückwirkende Erteilung einer (hier: luftfahrtrechtlichen) Bewilligung

durch die belangte Behörde auch nach Aufhebung des angefochtenen Bescheides nicht in Betracht (Hinweis B

19.12.1990, 90/03/0247).

Schlagworte

Maßgebender Bescheidinhalt Inhaltliche und zeitliche Erstreckung des Abspruches und der Rechtskraft
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